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BM für Justiz  

Anfragebeantwortung 
 

 

 

DIE  BUNDESMINISTERIN 
           FÜR  JUSTIZ 

BMJ-Pr7000/0177-Pr 1/2010 

 
An die 

 Frau Präsidentin des Nationalrates 

  W i e n 

 

zur Zahl 5964/J-NR/2010 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Harald Vilimsky und weitere Abgeordnete haben an mich 

eine schriftliche Anfrage betreffend „islamische Gefangenenseelsorge“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage wie folgt: 

Zu 1, 2, 3 und 6: 
Ich darf auf die der Anfragebeantwortung angeschlossene Abschrift des Vertrages, 

insbesondere seine §§ 3, 4 und 7 verweisen. Die Überprüfung der Einhaltung des Vertrages 

erfolgt einerseits durch die zuständigen Organe der Islamischen Glaubensgemeinschaft in 

Österreich (IGGiÖ) und andererseits durch die Leiter der betreffenden Justizanstalten. 

Zu 4 und 5: 
Die derzeit tätigen Gefangenenseelsorger islamischen Glaubens üben die Betreuung 

großteils bereits seit mehreren Jahren anstandslos aus; sie sind den Justizanstalten 

bekannt, ihre Zuverlässigkeit wurde seinerzeit überprüft. Eine neuerliche Überprüfung ist 

daher nicht erforderlich. Im Übrigen findet eine Überprüfung statt, falls neue Seelsorger tätig 

werden sollten. 
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Zu 7: 
In den österreichischen Justizanstalten sind (teils alternierend) in der Regel zwölf 

Gefangenenseelsorger islamischen Glaubens aktiv tätig, und zwar zwei in Wien 

(Justizanstalt Wien-Josefstadt), drei in Niederösterreich (Justizanstalten Gerasdorf und 

Stein), meist zwei (von sechs akkreditierten) in der Steiermark (Justizanstalt Graz-Karlau), 

einer in Oberösterreich (Justizanstalt Garsten), drei in Salzburg (Justizanstalt Salzburg) und 

einer in Tirol (Justizanstalt Innsbruck).  

In Oberösterreich besuchen zusätzlich ein- bis zweimal jährlich andere Vertreter der IGGiÖ 

die Justizanstalt Garsten und halten dort – überwachte – Gesprächsrunden ab. 

In Vorarlberg (Justizanstalt Feldkirch) sind vom Türkischen Generalkonsulat zwölf 

Seelsorger gemeldet, die bis zum 10. Mai 2010 alternierend zweimal im Monat 

Betreuungsgespräche – keine Gottesdienste – durchgeführt haben und dabei teilweise von 

Vertretern des Türkischen Generalkonsulats begleitet wurden. Seit diesem Zeitpunkt war 

kein Seelsorger islamischen Glaubens in dieser Justizanstalt. 

Zu 8: 
Muslimische Insassen stellen (gemeinsam mit orthodoxen Christen) – mit jeweils etwa 1.300 

Personen (bzw. jeweils 15%) – die zweitgrößte Glaubensgruppe in den österreichischen 

Justizanstalten. Dagegen gibt es 4.400 römisch-katholische Insassen (51%). 

Zu 9 und 10: 
§ 85 Strafvollzugsgesetz räumt den Insassen jedenfalls grundsätzlich ein subjektives Recht 

auf religiöse Betreuung ein. In Durchführung dieser Bestimmung regelt der Vertrag die 

seelsorgerische Betreuung islamischer Insassen durch Gefangenenseelsorger der IGGiÖ. 

Damit ist auch gewährleistet, dass die Betreuung durch die einzige kultusrechtlich 

anerkannte Institution in Österreich und nicht, wie in anderen Staaten, durch wenig bekannte 

örtliche Kleinorganisationen durchgeführt wird. 

Die Verpflichtung, für die seelsorgerische Betreuung Gefangener Vorsorge zu treffen, ist in 

Art. 9 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte verankert. Eine 

weiters heranzuziehende gesetzliche Bestimmung ist § 6 des Gesetzes vom 15. Juli 1912 

betreffend die Anerkennung der Anhänger des Islams als Religionsgesellschaft idgF, 

wonach die Religionsausübung durch die islamische Religionsgesellschaft den selben 

Schutz wie andere gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften genießt. 

Zu 11 bis 13: 
Von der Vollzugsverwaltung erhalten die Imame kein Entgelt, ihr Vertragspartner ist die 

IGGiÖ, deren interne Regelungen dazu dem Justizressort nicht bekannt sind. 
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Zu 14 und 15: 
Die Auswahl der Imame erfolgt durch die IGGIÖ im Rahmen der Vorgaben im hier 

angeschlossenen Vertrag. Die Eignung der Seelsorger wird laut Verfassung der IGGiÖ 

durch eine Anhörung vor dem Obersten Rat oder vor einem von diesem ermächtigten 

Gremium bestätigt. 

Zu 16, 24 und 25: 
Die religiöse Betreuung umfasst einerseits Gottesdienste sowie gemeinsame religiöse 

Veranstaltungen und andererseits seelsorgerischen Zuspruch im Einzelgespräch.  

Gemäß § 5 der Vereinbarung sind Predigten bei Gottesdiensten und gemeinsamen 

religiösen Veranstaltungen – wie etwa dem Mittagsgebet am Feitag oder besonderen 

Festgottesdiensten wie dem Ramadanfest oder dem Opferfest – in deutscher Sprache 

abzuhalten.  

Dies gilt nicht für Rezitationen (Lesungen) aus dem Koran bei den genannten 

Veranstaltungen und nicht für den seelsorgerischen Zuspruch im Einzelgespräch.  

Zu 17 bis 23, 26, 27: 
Gemäß § 85 StVG ist der Inhalt der zwischen dem Strafgefangenen und dem Seelsorger 

geführten (Einzel-)Gespräche nicht zu überwachen. Die Gottesdienste (gemeinsame 

religiöse Veranstaltungen) – oder zumindest die dabei stattfindenden Predigten – werden in 

deutscher Sprache abgehalten, weshalb auch keine Dolmetscher notwendig sind. 

Den religiösen Veranstaltungen wohnen Strafvollzugsbedienstete überwachend bei. 

Zu 28 und 29: 
Ob bzw. wie viele der Gefangenenseelsorger der IGGiÖ auch als Religionslehrer an Schulen 

tätig sind, entzieht sich der Kenntnis des Bundesministeriums für Justiz.  

Zu 30 bis 34: 
Bis dato lag in keiner Justizanstalt ein solcher begründeter Verdacht vor. 

 

. August 2010 

 

(Mag. Claudia Bandion-Ortner) 
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